
Nachsitzen - rechtliche Grundlage?
Beitrag von „smali“ vom 8. Februar 2006 18:45

Du fragtest nach rechtlichen Grundlagen zum Nachsitzen , in By kenne ich mich leider nicht so
aus, in NRW gilt folgendes

Dürfen Schülerinnen und Schüler nach Unterrichtsschluss zum Nachsitzen in der Schule
festgehalten werden?

Als erzieherische Maßnahme ist die "Nacharbeit unter Aufsicht" in § 53 Abs. 2 SchulG genannt.
Diese Maßnahme kann angeordnet werden, wenn eine Schülerin oder ein Schüler durch eigenes
Verschulden Unterrichtsstoff versäumt hat. Zu beachten ist der Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit. Nacharbeit unter Aufsicht des Lehrers im Anschluss an den regulären
Unterricht kommt nur bei umfangreichen Unterrichtsversäumnissen in Betracht. Die
Erziehungsberechtigten müssen bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern vorher
informiert werden. Auf die Belange von Fahrschülern muss Rücksicht genommen werden.

quelle: bildungsprotal NRW
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